
WAS MITMACHEN
In Selbstversuchen werden Jurastudenten auf  
das Berufsleben vorbereitet. Sie fahren betrunken 
Auto und legen ihre Jugendsünden dar
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Wer bereits nachmittags gerne ein paar 
Gläser Bier oder Wein trinkt, hat in den 

Augen vieler ein mehr oder weniger großes 
Problem. Es mag ein paar kleine Ausnahmen 
geben – Studienabschluss, Hochzeit oder 
Geburtstag sind gesellschaftlich anerkannte 
Gelegenheiten, auch mal vor Sonnenunter-
gang gepflegt einen zu heben. Langeweile als 
Grund anzugeben, stößt wohl auf weniger 
wohlwollende Meinungen und die Begrün-
dung ›Im Dienste des Berufs‹ lässt wohl aus-
schließlich an die Schlürflaute eines Somme-
liers denken. Aber trinken, um später Urteile 
fällen zu können, könnte zu hochgezogenen 
Augenbrauen und einem süffisanten Lächeln 
führen. Könnte. Wenn es nicht tatsächlich 
so wäre. Mittlerweile bieten viele Gerichte in 
Zusammenarbeit mit rechtsmedizinischen 
Fakultäten Rechtsreferendaren einen Selbst-
versuch an, um zu testen, wie sich Alkohol auf 
ihr Fahrverhalten auswirkt.

Auch wenn es irgendwie auf der Hand liegt, 
dass es leichter ist, etwas zu beurteilen, wenn 
man es bereits selbst praktiziert hat, kam die 
Idee eines ›Selbstversuchs‹ erst vor circa 50 
Jahren auf. »Dem Bund gegen Alkohol und 
Drogen im Straßenverkehr ist aufgefallen, 
dass die Ausbildung für die Praxis für die Re-
ferendare im Bereich Alkohol im Straßenver-
kehr damals nicht hinreichend war«, erklärt 
Detlef Tourneur, Richter am Oberlandes-
gericht in München, und führt fort, dass im 
Rahmen der Ausbildung eine Sonderausbil-
dungsreihe über die Dauer eines Tages initiiert 
wurde. Während vormittags fünf Stunden 
lang juristischer Unterricht zum Thema Al-
kohol und Drogen im Straßenverkehr abge-
halten wird, in denen die Teilnehmern lernen, 
welche Verbreitung Alkohol hat, wie viel 
getrunken wird, welche juristischen Konse-
quenzen erfolgen, wenn man sich betrunken 

hinters Steuer setzt und welche Maßnahmen 
hierfür im Strafgesetzbuch im Straßenver-
kehrsgesetz aufgeschrieben sind, geht es nach-
mittags ans Eingemachte. Zuerst erklärt ein 
Gerichtsmediziner die Folgen von Alkohol-
konsum, welche Probleme es gibt und erläu-
tert die Berechnung des Blutalkohols. Danach 
gibt es sozusagen die freie Promillewahl. Die 

Obergrenze liegt bei 1,0 Promille: »Mehr lässt 
sich nicht verantworten«, sagt der 63-jährige 
Richter. Damit der gewünschte Blutalkohol-
wert erreicht werden kann, werden unter Be-
rücksichtigung des Gewichts die erforderliche 
Alkoholmenge in Form von Bier, Wein oder 
Schnaps bereitgestellt. In vielen dieser Semi-
nare, die oftmals auch in Zusammenarbeit 
mit der Dekra abgehalten werden, besteigen 
die Teilnehmer – mehr oder weniger nüchtern 
– ein Auto und versuchen, einzuparken oder 
einem Hindernis auszuweichen. Zu merken, 
wie sich Alkohol auf die eigene Fahrtüchtigkeit 
ausübt, wie verlangsamt die Reaktionen sind 

oder welche Folgen ein Tunnelblick haben 
kann, zeigt den Referendaren, wie sie zum Bei-
spiel die Trunkenheit eines Angeklagten, der 
bei 0,5 Promille einen Unfall verursacht hat, 
einschätzen müssen. 

Etwas oder jemanden einzuschätzen gehört 
zur täglichen Arbeit von Juristen. Dass dies 
nicht so einfach ist, hat der 2001 emeritier-
te Professor Hans-Dieter Schwind eindeutig 
bewiesen. »Ich wollte den Juristen zeigen, 
wie problematisch es ist, nach einer Haupt-
versammlung ein Urteil zu fällen, wenn sie 
nur kurz Zeit hatten, einen Eindruck von der 
Person zu erhalten«, erklärt der 76-Jährige, 
der den späteren Anwälten und Richtern Per-
sönlichkeiten vorgestellt hat, die zum Teil aus 
dem Strafvollzug kamen, zur Hälfte aber auch 
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben 
waren. Diese mussten sich nur kurz mit ihren 
Hobbys vorstellen, damit die Studenten die 
Stimme hören konnten. »Viele Studierende 
haben sehr emotional auf die Beschreibung 
der Hobbys reagiert. Ein Rechtsanwalt, der er-
zählt hat, dass er abends nach der Arbeit gerne 
durch die Straßen geht, wurde als potenzieller 
Einbrecher wahrgenommen«, sagt Schwind 
und entkräftet zugleich ein allseits verbreite-
tes Vorurteil: »Man sollte vermuten, dass es 
einen Unterschied zwischen den Freizeitakti-
vitäten von Häftlingen und Nicht-Häftlingen 
gibt. Aber auch Verurteilte beschäftigen sich 
mit wissenschaftlichen Zeitungen oder lesen 

Cesare Lombroso (06.11.1835 bis 19.10.1909) war italienischer Arzt sowie Professor der gerichtlichen Medizin und Psychatrie. Laut seiner These zeugen eine bestimmte 
Schädelform oder zusammengewachsene Augenbrauen von einer gewalttätigen Entwicklungsstufe. Die Nationalsozialisten haben unter Berufung Lombrosos im 
Rahmen ihrer medizinisch-eugenischen Programme Zwangssterilisationen bei ›Kriminellen und Geisteskranken‹ durchgeführt. /// 24,9 Prozent aller alkoholbedingten 
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden ereigneten sich 2011 an einem Samstag. Nicht überraschend: Am Montag waren es ›nur‹ 8,4 Prozent. /// 13,5 Prozent 
der 15-jährigen Jungen haben mindestens einmal Cannabis, Haschisch oder Marihuana konsumiert. Bei den Mädchen im gleichen Alter waren es neun Prozent. ///  Da-
mit ein Rechtsstaat funktioniert, emp�nden es 66 Prozent als sehr wichtig, dass Richter und Anwälte unabhängig sind. 60 Prozent sehen einen höheren Opfer- als 

Täterschutz als sehr wichtig an und 48 Prozent denken, dass höhere Strafen für einen funktionierenden 
Rechtsstaat sorgen.  /// Ob Rechtsanwälte Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, helfen sollen, beant-
worteten 89 Prozent der Deutschen mit ›Ja‹. Sieben Prozent waren dagegen.  /// 53 Prozent aller Befragten 
ist es wichtiger, wenn Rechtsbrecher härter bestra� werden, 36 Prozent sprachen sich für Resozialisierung 
aus. /// 90 Prozent der CDU/CSU-Wähler sind dafür, dass die deutsche Justiz härter gegen Stra�äter vorgehen 
soll, bei der SPD sind’s 85 Prozent und bei den Grünen 68 Prozent. (Quelle: Statista)

KRIMINOLOGIE 
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Bücher, von denen wir gar nicht glauben, dass 
sie diese zur Hand nehmen.« Auffällig war, 
dass die Personen des öffentlichen Lebens 
keineswegs als Nicht-Straftäter, sondern als 
Straftäter eingeordnet wurden. Diese Erfah-
rung hat der Professor aber bereits während 
seiner Zeit an der Bochumer Universität ge-
macht, in der es in einer Veranstaltung ein Lei-
ter einer Mordkommission auf Platz eins der 
Straftäter geschafft hat. Festgemacht hatten 
die Studenten dies am Aussehen, auch wenn 
alle ›Straffälligen‹ nur einen einfachen Pullover 
und Jeans angehabt hatten. Schwind sagt, dass 
die meisten Menschen denken, sie könnten 
vom äußerlichen Erscheinungsbild auf even-
tuelle Straftaten schließen. 

Er erklärt, dass die Lehre Lombrosos Aus-
gangspunkt seines Experiments gewesen sei. 
Cesare Lombroso hat behauptet, dass man 
bereits an Äußerlichkeiten einen Verbrecher 
identifizieren kann oder nicht oder ob jemand 
Straftaten begeht: »Das kann man aber eben 
nicht«, betont der 76-Jährige, der bis 2001 den 
Lehrstuhl für Kriminologie, Strafvollzug und 
Kriminalpolitik an der Juristischen Fakultät 
der Ruhr-Universität Bochum innehatte. Er 
erläutert, dass es sehr wichtig ist, dass sich An-
wälte oder Richter in der Hauptversammlung 
nicht vom jeweiligen Aussehen beeindrucken 
lassen. Ihm ist aber durchaus die Schwierig-
keit bewusst, vorgefertigte Meinungen und 
Bilder aus den Köpfen zu verbannen. Des-
halb war das Experiment immer für Erst- und 
Zweitsemester gedacht.

Auch an der Uni Tübingen müssen die Ju-
rastudenten ran. In den Anfangssemestern 
Strafrecht oder im Rahmen der Vorlesung 
›Kriminologie‹ füllen sie anonym einen Frage-

bogen aus, in dem sie zum Beispiel Auskunft 
zu ihren Jugendsünden geben. Professor Jörg 
Kinzig, Direktor des Instituts für Krimino-
logie, hat in Anlehnung an Befragungen an 
anderen Universitäten diese Methode auch 
an seinem Lehrstuhl eingeführt, um damit 
unter anderem das »sogenannte Dunkelfeld 
aufzuhellen«, also die Straftaten, von denen 
die Strafverfolgungsbehörden keine Kenntnis 
erlangen. Ein Ziel der Befragung der Krimino-
logie-Studierenden ist es, diesen aufzuzeigen, 
wie schwierig es mitunter sein kann, Fragen 
so zu formulieren, dass man zuverlässige Ant-
worten erhält. Weiter erklärt Kinzig, dass die 
Juristen in spe darüber nachdenken sollten, ob 
sie selbst und gegebenenfalls wie häufig in der 
Vergangenheit Straftaten begangen haben und 
ob diese dann entdeckt worden sind. »Aus der 
Forschung weiß man, dass bei Jugendlichen 
leichte Straftaten zum Aufwachsen dazugehö-
ren«, erklärt der 49-Jährige, der Kriminologie 
unterrichtet.

Inzwischen gibt es zwei Versionen von Fra-
gebogen. Während der eine Bogen kriminal-
politische Einstellungen der Anfangssemes-
ter erkundet, befasst sich der andere für die 
Studierenden der Kriminologie mit Fragen 
zu leichten Delikten wie Ladendiebstahl, 

Schwarzfahren und Drogenkonsum. »Die 
Mehrzahl der Studierenden hat schon einmal 
einen Joint geraucht oder ist schwarzgefah-
ren«, sagt Kinzig. Warum in den Fragebogen 
auch nach Alkohol gefragt wird, obwohl 
Trinken ja straflos ist, erklärt der Jurist folgen-
dermaßen: »Alkoholkonsum spielt häufig als 
Auslöser für Straftaten eine Rolle und man 
kann demzufolge hinterfragen, inwieweit die 
durch den Gesetzgeber getroffene Einteilung, 
dass er weiche Drogen wie beispielsweise den 
Besitz von Haschisch einerseits unter Strafe 
stellt, während er den Alkohol andererseits 
davon ausnimmt, stimmig ist. Schließlich pro-
duziert gerade die Droge Alkohol erhebliche 
Schäden in der Gesellschaft. Dabei beschäf-
tigt sich das Fach Kriminologie nicht nur mit 
strafbarem Tun, sondern, weiter gefasst, auch 
mit sozial abweichendem Verhalten. Wenn je-

mand zu viel trinkt, fällt das in gewisser Weise 
auch in diese Kategorie.«

Cigdem Nazli, Jura-Studentin an der Uni Tü-
bingen, hat an den Umfragen teilgenommen 
und kann zwar sagen, dass es nicht schlecht 
ist, sich mit solchen Fragen auseinanderzuset-
zen, aber ob es ihr später im Beruf was bringt, 
kann sie noch nicht beurteilen. Die 24-Jährige 
gibt zu, dass es teilweise sehr schwierig war, 
die Fragen zu beantworten, da beispielsweise 
bei der Frage ›Welches Strafmaß empfinden 
Sie beim Verkauf von 50 Gramm Haschisch 
als angemessen?‹ das richtige Strafmaß nicht 
leicht einzuschätzen ist. Hinzu kommt, dass 
die Anonymität in den Hörsälen aus verständ-
lichen Gründen nicht immer gewährleistet 
war und viele Studenten Hemmungen hatten, 
ehrliche Meinungen abzugeben.

Nazli, die als studentische Hilfskraft am Lehr-
stuhl Kinzig arbeitet, hat bereits an mehreren 
Auswertungen der Fragebogen teilgenommen 
und hat festgestellt, dass die Ergebnisse in ver-
schiedenen Semestern oft ziemlich gleich aus-
fallen. Die Mehrheit der Befragten sehen regel-
mäßig den Grund in der Frage ›Für strafbares 
Verhalten ist vor allem verantwortlich: a) jedes 
Individuum höchstpersönlich, b) schlechte Er-

ziehung,  c) vererbte Faktoren, d) 
schlechte soziale Bedingungen, e) 
mangelnde Werthaltungen, f) die 
Gesellschaft insgesamt‹ vor allem 
in der schlechten Erziehung, auch 
wenn sie der Ansicht sind, dass 
alle Faktoren irgendwo eine Rolle 
spielen. Ist diese Frage vielleicht 
noch relativ einfach zu beant-
worten, so zeigen doch andere 
Ergebnisse, dass manche Studen-

ten bei gewissen Tatbeständen zu sehr strikten 
Strafen tendieren würden. 22 Prozent wären 
im Fall einer Kindstötung für die Todesstrafe. 
Hier stellt sich die Frage, inwieweit auch ethi-
sche Probleme im Studium thematisiert wer-
den sollten. Dazu sagt Kinzig: »Mir ist dieser 
ethische Bezug sehr wichtig und ich versuche 
auch, diesen immer wieder herzustellen, wo-
bei dies im Vorlesungsbetrieb mitunter nicht 
ganz einfach ist. Zum Beispiel frage ich die 
Studierenden auch, welchen Sinn Strafe ha-
ben soll. Manchmal habe ich die Befürchtung, 
dass wir in unserer Ausbildung zu technisch 
an die Fälle herangehen. Die Vorlesung ›Krimi-
nologie‹ ist sehr gut dafür geeignet, den Blick 
der Studis auf ganz grundsätzliche Fragen zu 
lenken. Dazu gehören für mich auch die To-
desstrafe und die Ausübung von Folter, die ich 
persönlich jeweils strikt ablehne.« �Q ee

»Jurastudenten sollten nicht nur Ge-
setzestexte studieren, sondern sich um 
das soziale Umfeld bemühen. Deshalb ist 
es auch wichtig, wenn sie die gesell-
scha�lichen Bedingungen von Menschen, 
die nicht so privilegiert sind wie sie, 
kennenlernen.«
Prof. Dr. (Emeritus) Hans-Dieter 
Schwind
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